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26. September 1996



Eingruppierung von Pflegekräften in Alters- und Pflegeheimen

Unser Schreiben vom 09.02.1993


Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sonderregelungen SR 2a BAT gelten nach Nr. 1 –Geltungsbereich- auch „für Angestellte in Alters- und Pflegeheimen mit überwiegend krankenpflegebedürftigen Insassen“.

Dieses Tatbestandsmerkmal ist nach dem Urteil des BAG vom 08.03.1995 -10 AZR 6/97/94- (Ko​pie anliegend) dann erfüllt, wenn die überwiegende Zahl der Heimbewohner in der Regel – ggf. neben einer wegen Alters und Gebrechlichkeit notwendigen Altenpflege – wegen einer Krankheit auch der Krankenpflege bedürfen.

Sind die danach geforderten Voraussetzungen für die Anwendung der SR 2a BAT erfüllt, ist da​von auszugehen, daß für die Eingruppierung der in der Einrichtung tätigen Pflegekräfte die An​lage 1b Abschnitt A BAT (Pflegepersonal, das unter die Sonderregelungen 2a oder 2e III fällt) maß​gebend ist.
In diesen Fällen haben die Pflegekräfte einen Rechtsanspruch darauf, daß für die Bestimmungen der Eingruppierung Abschnitt A der Anlage 1b BAT herangezogen wird. Für eine Anwendung die​ser Regelung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und in jeder Zeit widerruflicher Weise“ ge​mäß dem Schreiben vom 09.02.1993 unter Abschluß einer entsprechenden Nebenabrede zum Arbeitsvertrag ist dann kein Raum.

Für eine Mitteilung, inwieweit in dem von Ihnen betriebenen Altenheim/Altenheimen die in dem Urteil geforderten Voraussetzungen für die Anwendung der SR 2a BAT gegeben sind, wären wir dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag




(Thielmann)

Anlage:
1 Urteil


II.
Nachricht hiervon
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission, im Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)

Anlage:
1 Kopie des Urteils


III.
Nachricht hiervon
Diakonisches Werk Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)


IV.
Fertige Kopie für das RPA –Anlage: 1 Kopie des Urteils

V.
Fertige Kopie von dem gesamten Beschluß für 6 Ro, 6 Wg und 6 Ze


VI.
Fertige von dem beiliegenden Urteil 8 Kopien und zwar zum Anschluß an Ziffer I (3 Fertigungen) sowie an Ziffer II und je einer Fertigung für 6 Ro, 6 Wg, und 6 Ze


VII.
Fertige je eine Kopie von dem gesamten Beschluß
für die Akten 28/3 Baden-Baden (Marthahaus), 28/3 Baden (Haus am Berg), 28/3 Baden-Baden (Haus Steinbach), für die Haushaltsplanakte Kirchengemeinde Mannheim sowie für die Akten des Alters- und Pflegeheimes der Kirchengemeinde Weinheim


VIII.
Z.d.A.

Im Auftrag




(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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